
Rahmentarif
über die

Arbeitsverhältniffe der Glasfacharbeiter
in der deutichben Tafelglasinduftrie.

8 1.

Allgemeines.
i. Bivifdhen den unterzeidhneten Verbänden wird der nad-

ftebenbe Tarifvertrag abge[lolen. Die Unterzeidhneten Dver-bflihten fiH zur genauen Einhaltung und DurGHführung des
Vertrages, Die vertragihliekenden Rarteien haben ihre Mit-
glieber zur Erfüllung in allen feinen Teilen anzuhalten. Ueber-
tretungen oder Beftrebungen einzelner Mitglieder oder Gruppen,
die auf Nichterfüllung oder Wbänderung des Vertrages während

feiner SGültigfeitabauer bhinauslaufen, ‚oem nicht geföürbertmerben, Die vertrag[hliehenden Parteien find er Piihiet, auf

Mr ni ebeberifchung de bvertrag3mäßigen Aultande8 hinzıt-virfen.

2. Alle Beitimmungen de8 Kahmentarif3 üönnen nur in
zentralen Verhandlungen abgeändert oder ergänzt werden. Die
Yohntarife gelten al3 Beftandteil des Rahmentarifs, Bei den
zentralen Lohnverhandlungen find alle Lohntarife in die Er-
örterungen einzubeziehen. . , . ,

3. Die unterzeichneten Verbände bilden eine Tarifgemein-

Ida, en (Erweiterung nur im aegenfeitigen Sinverltändnis
zulailie 1.

82.

Dauer des Dextrages.
„Der Vertrag tritt am 1. April 192% in Kraft und befiht

Gültigkeit x die Dauer eines Sahres. Die A DeS
Vertrages kann einen Monat vor Ablauf erfolgen. Wird der
Vertraag nicht aefündiat, Io Läuft er jeweils ein Xahr weiter.

8 3.

Arbeitszeit und Paufen.

1. Die Arbeitszeit der Glazmadher und a beträgt
au38jchließlid der Kaufen 48 Stunden wöchentlidh. Die im
Rahmen dieler Höchitdaner der Arbeitszeit notwendige UWrbeit8-


